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Nicht, dass es keine Frauen hätte in den
Medien, aber es ist wie überall, sie sitzen
nicht dort, wo die Schalthebel der Macht
sind. In den Zeitungen sind sie mehrheit-
lieh Mitarbeiterinnen. Im Zürcher Presse-
verein, so führte Gesprächsleiterin TA-Re-
daktorin Verena Thalmann aus, sind von
686 Vollprofi-Mitgliedern nur 105 Frauen
und von diesen wiederum nehmen nur 15
den Rang von Redaktorinnen ausserhalb
der ausgesprochenen Frauenpresse ein.
Von 850 Mitarbeitern im TV-Studio Zü-
rieh, erwähnt Verena Grendi, haben 15 die
Stellung von Redaktorinnen. Die wenigen
Ressortleiterinnen sind den Sektoren der
vier «K» (Küche, Kinder, Kirche oder Kul-
tur) zugeteilt. Der «typisch weibliche TV-
Beruf», Ansagerin, ist kaum mehr als «ver-
zuckertes Aschenbrödel». Sie haben
hübsch zu sein und die Gastgeberin zu
spielen.
Leitende Stellungen sind in den Medien-
berufen — wie überall sonst — auch bei
qualifizierter Arbeit nur sehr schwer er-
reichbar. In den Medienberufen kommt
noch dazu, dass mehr als anderswo die
Arbeitszeit in die traditionelle «Familien-
zeit» fällt. Kein Wunder, erscheint den
meisten Frauen die journalistische Kar-
riere als wenig aussichtsreich. Dementspre-
chend melden sich auch wenige Frauen
dafür. Mit ein wenig Flobbyjournalismus,
auch wenn er noch so gut und fachkundig
ist, wird der Weg in die Redaktion nicht
gepflastert.

Die Medienmacht liegt nicht bei den
Frauen. Wäre noch die Möglichkeit, über
den politischen Proporz berücksichtigt zu
werden. Aber eine Wahlsendung für Frauen
(Empfehlung zu Panaschieren) wurde
schliesslich abgesagt mit der Begründung,
es handle sich dabei nicht um Information
über eine Partei. Wege, um an die Macht

zu kommen? «Wir haben kein Geld, und
das ist das einzige, was zieht», hiess es
resigniert und gestützt auf mannigfaltige
Erfahrungen.
Was bleibt übrig? Medienerziehung, damit
Zeitungsartikel und Radio- oder Fernseh-
Sendungen auch richtig gewertet werden
können. Ist die Wertung einmal möglich,
kann und muss man das Missfallen ver-
nehmlich äussern, immer wieder. Gewiss,
das alles sind kleine Schritte nur in Rieh-
tung Partnerschaft in den Massenmedien.
Aber es sind wahrscheinlich die einzigen,
welche die Frauen tun können. Und sie
müssen sie selber tun, eingeschlossen bei-
spielsweise die Medienerziehung.

Neuerungen im Zusammenhang
mit der Einführung des neuen
Kindesrechts
Die kantonalen Direktionen des Innern und
der Justiz teilen mit:

Bürgerrecht für Kinder, deren Vater Aus-
länder und deren Mutter Schweizerin ist

Nach bisherigem Recht konnte das Kind
einer schweizerischen Mutter und eines
ausländischen Vaters das Bürgerrecht der
Mutter nur dann erwerben, wenn es sonst
staatenlos geworden wäre. Ab 1. Januar
1978 erhält es das Bürgerrecht der Mutter
neu auch dann automatisch, wenn die Mut-
ter von Abstammung, also bereits seit ih-
rer Geburt, Schweizerbürgerin ist und
wenn die Eltern zur Zeit der Geburt des
Kindes in der Schweiz ihren Wohnsitz ha-
ben.
Diese Bestimmung tritt zudem rückwirkend
in Kraft: Die noch nicht 22jährigen Kinder
eines Ausländers und einer Schweizerin
können bis zum 31. Dezember 1978 die
Anerkennung als Schweizerbürger bean-
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tragen. Voraussetzung ist aber auch hier,
dass die Eltern bei der Geburt dieses Kin-
des in der Schweiz Wohnsitz hatten und
die Mutter seit jeher Schweizerbürgerin
ist. Dass die Eltern auch heute noch in der
Schweiz wohnen, ist dagegen nicht erfor-
derlich. Solche Gesuche um nachträgliche
Anerkennung sind in dem Kanton einzu-
reichen, wo die Mutter Bürgerin ist. Im
Kanton Zürich ist das die Direktion des
Innern, Abteilung Zivilstandswesen, 8090
Zürich. Gesuchsformulare mit Angaben
über die einzureichenden Unterlagen kön-
nen bei den Zivilstandsämtern und Ge-
meinderatskanzleien bezogen werden. Dort
wird auch Auskunft über die Einreichung
der Gesuche in andern Kantonen erteilt.

Personenstandsausweis statt Geburts-
schein als Ausweis für Schulen und
Behörden
Der Geburtsschein gibt ab 1. Januar 1978
keine zuverlässige Auskunft mehr über
die rechtlichen Verhältnisse einer Person.
Er ist deshalb als Ausweis gegenüber Be-
hörden, Schulen und Militärstellen nicht
mehr tauglich. An seine Stelle tritt ein
neues Papier, nämlich der sogenannte
Personenstandsausweis, der die nötigen
Angaben enthält und von allen amtlichen
Stellen, denen bisher ein Geburtsschein
vorzulegen war, verlangt und entgegenge-
nommen wird.

Publikation der Zivilstandsfälle in den
amtlichen Zeitungen
Bisher sind laut Bundesrecht die Geburten
ausserehelicher Kinder von der Veröffent-
lichung in den Zeitungen ausgenommen
worden. Mit der rechtlichen Gleichstellung
solcher Kinder mit den ehelichen kann
daran grundsätzlich nicht mehr festgehal-
ten werden. Da jedoch anzunehmen ist,
dass die Publikation der Geburten von

Kindern, die nicht in der Ehe geboren wur-
den, den meisten Müttern gleichwohl nicht
willkommen sein wird, ist die kantonale
Zivilstandsverordnung entsprechend geän-
dert worden. Danach kann die ledige Mut-
ter verlangen, dass die Publikation unter-
bleibt, was dann ohne weiteres geschieht.
Sie muss sogar ausdrücklich darauf hinge-
wiesen werden.
Ein ähnliches Bedürfnis zeigt sich auch bei
den andern Zivilstandsfällen. Oft ist die
Publikation der Verkündung, der Trauung
oder auch von Todesfällen für die Betrof-
fenen ebenfalls nicht erwünscht. Auch sol-
chen Begehren ist künftig ohne weiteres
zu entsprechen. Diese Regelung gilt frei-
lieh nur für den Kanton Zürich. Personen,
die hier nicht wohnhaft oder verbürgert
sind, müssen in ihrem Wohn- oder Heimat-
kanton besondere Schritte unternehmen,
um zu verhindern, dass die Publikation dort
gleichwohl vorgenommen wird.

Zur Rechtsstellung des ausserehelichen
Kindes
Nach dem bisherigen Kindesrecht wurde
bei einem Grossteil der ausserehelich ge-
borenen Kinder der Vater nicht in die Zivil-
Standsregister eingetragen, sondern ein-
zig durch Vertrag oder Gerichtsentscheid
verpflichtet, Beiträge an den Unterhalt des
Kindes zu zahlen. Solche Kinder haben da-
her «offiziell» keinen Vater, sondern ledig-
lieh eine Mutter.

Aufgrund des neuen Kindesrecht kann das
Kind bzw. sein gesetzlicher Vertreter nun
in derartigen Fällen bis Ende 1979 auf
Feststellung des Kindesverhältnisses zum
Vater klagen. Voraussetzung dazu ist, dass
das Kind erst nach dem 31. Dezember 1967
geboren worden ist.

Bei Gutheissung oder Anerkennung der
Klage wird die Rechtsstellung des Kindes
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regelmässig erheblich verbessert: Zwi-
sehen ihm und seinem Vater wird — mit
Ausnahme von Name und Bürgerrecht —
eine Rechtsbeziehung geschaffen, die der-
jenigen zwischen Vater und Kind nach ei-
ner Ehescheidung der Eltern vergleichbar
ist. Statt durch Klage kann die Rechtsstel-
lung des Kindes auch dadurch den Be-
Stimmungen des neuen Rechts unterstellt
werden, dass der Vater das Kind durch
Erklärung beim Zivilstandsbeamten oder
durch letztwillige Verfügung (Testament)
anerkennt.
Zur Durchführung der Klage, die mit ge-
wissen Risiken verbunden ist, kann die
Vormundschaftsbehörde dem Kind einen
Beistand bestellen. Für eine diesbezügliche
Beratung kann man sich auch an die Ge-
meinde- und Bezirksjugendsekretariate
wenden.

Ob /ci/rz ocfer /ar/g
at// c/en Haarsc/7/7/ff
/rommf es an.

Spez/a/-Da/T7ensa/o/7
Co/7/i/re-S/t/d/'o Zi/b/'
A/e//y Zi/berbüb/er
£7dg. d/'p/. Co/7/euse, Facft/eftrer/n
6003 Zi/r/'ch, Zenfra/s/rasse 76

Te/e/on 33 7623, 3384 74

Schrittweise Ersetzung des haus-
wirtschaftlichen Obligatoriums
ZFP. Im Kantonsrat reichte F. Höner (Win-
terthur), unterstützt durch den Zentralvor-
stand und die Fraktion der Freisinnig-De-
mokratischen Partei des Kantons Zürich
eine Motion mit folgendem Inhalt ein:
«Der Regierungsrat wird beauftragt, den
Hauswirtschafts- und Handarbeitsunter-
rieht verteilt auf die neun Jahre der Volks-
schule für Mädchen und Knaben obligato-
risch einzuführen. Die obligatorische haus-
wirtschaftliche Fortbildungsschule für
Töchter ist schrittweise aufzuheben.»

Die Forderung, den Handarbeits- und
Hauswirtschaftsunterricht in die Volks-
schule vom 1. bis 9./10. Schuljahr einzu-
planen, dürfte der Auffassung Pestalozzis
über die Gestaltung der Schule entspre-
chen. Handwerklich und hauswirtschaftlich
bilden heisst Information und Wissen wei-
tergeben, Fertigkeiten und Techniken
üben und Haltungen resp. Einstellungen
zur Führung eines privaten Haushaltes ver-
mittein. Die im Haushalt gefällten Ent-
scheide beeinflussen das Zusammenleben
in der Familie und das Leben der Allein-
stehenden. 55 bis 60 Prozent der Brutto-
Sozialprodukte fliessen in die privaten
Haushalte. Der Stellenwert der Haushalt-
führung hat sich wesentlich nach oben ver-
schoben. Haushalten ist zu einem neuen
grossen Sammelbegriff geworden. Heute
versteht man darunter den materiellen Le-
bensraum und die sozialen Beziehungen
innerhalb und ausserhalb der Familie. Die
Aufgabenbereiche Wohnung, Ernährung,
Kleidung sind geblieben und parallel zum
Lebensstandard erweitert worden durch die
Beziehungen zwischen den Familienglie-
dem und durch Kontakte zu Wirtschaft
und Gesellschaft. Im Detail seien nur ei-
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